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Themen

(1) Gesetzliche Grundlagen

(2) Von der Erstellung bis zur Genehmigung - Prozessübersicht eEBA

(3) Der Entsorgungsnachweis

(4) Wann ist eine Prüfung durch das ANU erforderlich

(5) Einbindung in das elektronische Baubewilligungsverfahren (eBBV)
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(1) Gesetzliche Grundlagen

Abfallverordnung, VVEA (SR 814.600)

Art. 16 Angaben zur Entsorgung von Bauabfällen
1 Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die Baubewilligung zuständigen Behörde 
im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs Angaben über die Art, Qualität und Menge der 
anfallenden Abfälle und über die vorgesehene Entsorgung machen, wenn:

a. voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfälle anfallen; oder

b. Bauabfälle mit umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen wie polychlorierte 
Biphenyle (PCB), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Blei oder 
Asbest zu erwarten sind.

2 Sofern die Bauherrschaft ein Entsorgungskonzept nach Absatz 1 erstellt hat, muss sie der 
für die Baubewilligung zuständigen Behörde auf deren Verlangen nach Abschluss der 
Bauarbeiten nachweisen, dass die angefallenen Abfälle entsprechend den Vorgaben der 
Behörde entsorgt wurden.
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(1) Gesetzliche Grundlagen

Art. 39 des Kantonalen Umweltschutzgesetzes (KUSG; BR 820.100):
1 Die Gemeinden stellen im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens sicher, 

dass die Vorschriften des Bundes und die Anordnungen des Kantons über die 
Entsorgung von Bauabfällen eingehalten werden.

2 Im Baugesuch sind Angaben über Art und Menge der bei der Ausführung 
des Vorhabens anfallenden Abfälle sowie über deren Entsorgung zu machen.
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(2) Prozessübersicht eEBA
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(2) Prozessübersicht eEBA
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(2) Prozessübersicht eEBA
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Module
Einreichen

Eingabe durch Bauherrschaft / Bauherrenvertreter



(2) Prozessübersicht eEBA

Eingabe durch Bauherrschaft / Bauherrenvertreter
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(2) Prozessübersicht eEBA
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(2) Prozessübersicht eEBA
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(2) Prozessübersicht eEBA
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Prüfung durch die Gemeinde



(2) Prozessübersicht eEBA
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Schlüsselinformationen 
(Module Bauherr, 

Bauobjekt, 
Basisangaben)

Vollständigkeit / 
Plausibilität der 

bereitgestellten Module
Gutheissen / Ablehnen

• Kontaktdaten
• Beschrieb Bauvorhaben
• Baujahr

• Parzellen Nr.
• Deklarierte Abfallkategorien/-mengen
• Umbauperimeter

Prüfung durch die Gemeinde

Schlüsselinformationen



(2) Prozessübersicht eEBA

Prüfung durch die Gemeinde

Vollständigkeit - Plausibilität
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Schlüsselinformationen 
(Module Bauherr, 

Bauobjekt, 
Basisangaben)

Vollständigkeit / 
Plausibilität der 

bereitgestellten Module
Gutheissen / Ablehnen

• Liegen erforderliche Fachberichte bei
• Ist im Modul Neophyten der korrekte KAFIN angegeben
• Sind Angaben im Modul Entsorgung vollständig 

(grundsätzlicher Entsorgungsweg gemäss VVEA reicht aus)
• Wird Entsorgung von identifizierten Bauschadstoffen im Modul Entsorgung deklariert



(2) Prozessübersicht eEBA
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Schlüsselinformationen 
(Module Bauherr, 

Bauobjekt, 
Basisangaben)

Vollständigkeit / 
Plausibilität der 

bereitgestellten Module
Gutheissen / Ablehnen

Prüfung durch die Gemeinde

Gutheissen / Ablehnen

• Mitteilungen an Bauherrschaft oder ANU unter "Bemerkungen" 
eintragen

• "Bemerkungen" werden im E-Mail an Bauherren / Bauherrenvertreter 
übermittelt



(2) Prozessübersicht eEBA
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(3) Der Entsorgungsnachweis
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(4) Prüfung durch das ANU

Art. 39 des Kantonalen Umweltschutzgesetzes (KUSG; BR 820.100):
1 Die Gemeinden stellen im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens sicher, 

dass die Vorschriften des Bundes und die Anordnungen des Kantons über die 
Entsorgung von Bauabfällen eingehalten werden.

2 Im Baugesuch sind Angaben über Art und Menge der bei der Ausführung 
des Vorhabens anfallenden Abfälle sowie über deren Entsorgung zu machen.

Art. 16 der Kantonalen Umweltschutzverordnung (KUSV; BR 820.110):
4 In schwierigen Fällen lässt die Baubehörde das Entsorgungskonzept durch 

die Fachstelle beurteilen.
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(4) "Schwierige Fälle"

 Schadstoffe nach Gebäude-Check vorhanden sind;

 Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250 mg PAK pro kg anfällt;

 Neophyten im abzutragenden Boden vorhanden sind;

 das Bauvorhaben im Prüfperimeter für chemische Bodenbelastungen liegt 
und chemische Analysen erforderlich waren;

 das Bauvorhaben den Kataster belasteter Standorte (KbS) tangiert oder ein 
Belastungshinweis besteht oder

 die Entsorgungsmenge eines der folgenden Volumen überschreitet:
• mehr als 500 m3 (Gesamtkubatur) unbelasteter Boden und unverschmutzter Aushub
• mehr als 200 m3 mineralischer Bauabfall (Gesamtkubatur)
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(5) Einbindung in das elektronische 
Baubewilligungsverfahren (eBBV)

Aktuelle Einbindung eEBA in eBBV

 Gleiche Anmeldedaten

 in eBBV ist eEBA verlinkt

Künftige Einbindung

 Mittels Schlüsselinformationen in eBBV Entscheid ob eEBA erforderlich 
• (Rückbaumaterial, abgetragener Oberboden, Aushub, Strasse / Belag, Gleisaushub, 

Baujahr ältestes betroffenes Objekt, betroffene Parzelle (GIS))

 Kontakt ARE: Florian Käser, Florian.Kaeser@are.gr.ch, 081 257 2912
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